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Zu Entlassung

Ein Beamter kann jederzeit seine Entlassung ohne Angaben von Gründen per Antrag umsetzen.
Normalerweise wird dem von dir angegebenen Entlassungsdatum entsprochen. Sollten jedoch
dienstliche Aufgaben noch nicht beendet sein, kann dich der Dienstherr maximal 3 Monate
festhalten. So gehts in NRW.
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